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Text-Rückmeldungen

Bereich Kapitel Antrag / Bemerkung Begründung

Allgemeine Bemerkungen Allgemeine Bemerkungen Erfasst von: Roland Lüthi

Die GLP Kanton Bern unterstützt die vorliegende Änderung des DVG. Das
partnerschaftliche Vorgehen ist vorbildlich. Besonders wichtig ist uns die
zeitliche Beschränkung auf 10 Jahre und eine gründliche Evaluation und
Prüfung der Effektivität.

Gesetz über die digitale
Verwaltung (DVG).
Änderung

Art. 26a (neu) :
Grundsätze

Erfasst von: Monika Stampfli

neu 3) Die Entscheidungen müssen im Zusammenhang mit der Digitalstrategie
des Kantons Bern stehen.

Der Fonds soll haushälterisch und zielgerichtet genutzt werden.

Gesetz über die digitale
Verwaltung (DVG).
Änderung

Art. 26b (neu) :
Finanzierung

Erfasst von: Roland Lüthi

zu 3) treuhänderisch und entschädigungslos.

Die gesammten Mittel sollen in die Projekte fliessen und nicht in die Verwaltung.

Gesetz über die digitale
Verwaltung (DVG).
Änderung

Art. 26c (neu) : Vollzug Erfasst von: Roland Lüthi

4) neu : Er erstellt zuhanden der zuständigen Kommission des Grossen Rates
jährlich einen Bericht zu den Projekten und der Mittelverwendung.

5) neu: Er erstellt nach 5 Jahren einen Zwischenbericht zuhanden des Grossen
Rates.

Eine strukturierte Information der Kommisssion und des Grossen Rates ist
essenziell, werden doch erhebliche steuerfinanzierte Mittel eingesetzt.

Gesetz über die digitale
Verwaltung (DVG).
Änderung

Art. 26c (neu) : Vollzug Erfasst von: Roland Lüthi

3)neu: Er legt einen maximalen Betrag der verfügbaren Mittel fest. Wird dieser
Betrag überschritten, wird in den folgenden Jahren kein Betrag erhoben.

Der Fonds sollte nicht zu stark wachsen und es solte auch kein Druck
entstehen, welcher nicht optimaler Projekte zur Finanzierung verhilft.

Vortrag Keine Antwort Keine Antwort
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